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Produkt 16 01  
 
Konsumtiver Bereich 
 
Grundsteuer A und B 
 
Die Grundsteuern A und B sind, ebenso wie die Gewerbesteuer, Realsteuern, die gemäß 
Artikel 106 VI GG den Gemeinden zustehen. Die Gemeinde hat das Recht, die Hebesätze für 
die Grundsteuer A und B selbst festzusetzen. Mit Beschluss des Landeskabinetts vom 
09.07.2019 wurden die Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz NRW 2020 
beschlossen. Hier wurden die fiktiven Hebesätze auf dem Stand des GFG 2019 belassen. 
 
  Grundsteuer A  =  223  
  Grundsteuer B   =  443  
  Gewerbesteuer  =  418  
 
Mit der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2016 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B, 
abweichend von dem fiktiven Hebesatz des Landes, auf 471 v.H. festgelegt. Die Gründe für 
die Erhöhung auf 471 v.H. sind auch im Jahr 2020 nicht entfallen, so dass der Hebesatz auf 
dem Niveau der Jahre 2016 bis 2019 belassen wird. 
 
Die Einnahmen der Grundsteuer A werden mit 127.000 € (Vj. 127.000 €) geplant, die 
Grundsteuer B wird mit 7,90 Mio. € (Vj. 7,75 Mio. €) veranschlagt. 
 
 
Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlagen 
 
Die für die Kalkulation des Gewerbesteueransatzes 2020 zugrunde liegenden Messbeträge 
sind unter Berücksichtigung der derzeitigen wirtschaftlichen Lage sowie der 
Orientierungsdaten des Landes NRW geplant worden. Auch im Bereich der Gewerbesteuer 
wird der Hebesatz i.d.R. an den fiktiven Hebesatz des Landes NRW angepasst. Da sich dieser 
mit Bekanntgabe der Eckpunkte zum GFG 2020 nicht geändert hat, wird dieser ebenfalls auf 
dem Niveau von 2019 belassen. Der Hebesatz beträgt somit weiterhin 417 v.H. Der im 
Gesamten ermittelte Messbetrag, multipliziert mit dem Hebesatz von 417 v.H., ergibt ein 
Steueraufkommen (=Haushaltsansatz) von 19 Mio. €. Von dem voraussichtlichen 
Gewerbesteueraufkommen sind in 2020 folgende Umlagen abzuführen: 
 
Gewerbesteuerumlage  
 
Nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes muss die Gemeinde einen Teil ihres jährlichen 
Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer an Bund und Land abführen. Nach der Steueränderung 
1992 wird die Gewerbesteuerumlage in der Weise ermittelt, dass das Ist-Aufkommen der 
Gewerbesteuer im Erhebungszeitraum durch den von der Gemeinde für dieses Jahr 
festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit einem vom Hundertsatz vervielfältigt wird. 
Der vom Hundertsatz beträgt für 2020 = 35 Punkte. 

 
Der Haushaltsansatz 2020 in Höhe von 1,595 Mio. € wurde wie folgt berechnet: 
 
Gewerbesteueraufkommen  x vom Hundertsatz    =  19 Mio. € x 35   = 1,595 Mio. € 
                        örtlicher Hebesatz                    417 v.H. 

 
 
Es verbleibt somit für die Stadt Kleve eine Nettogewerbesteuereinnahme von 17,405 Mio. €. 
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Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit 
 
Mit der erwarteten vorzeitigen Abfinanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ (FDE) zum 
Ende des Jahres 2019 endet auch die Mitfinanzierung der Länder an der Abfinanzierung. 
Damit entfällt die sachliche Grundlage für die in § 6 Absatz 5 des 
Gemeindefinanzreformgesetzes geregelte Mitfinanzierung der westdeutschen Gemeinden an 
den FDE-Finanzierungslasten ihrer Länder. 
 
Für das Jahr 2020 erfolgt daher keine Veranschlagung (Vorjahr 1.193.000 €). Insgesamt 
wurden von 1991 bis 2019 rd. 46 Mio. € aufgebracht. 
 
 
Einkommenssteueranteil 
 

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sichert den Gemeinden 15 % des Aufkommens 
an der Einkommenssteuer zu (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer; Artikel 106 V 
Grundgesetz; § 1 Gemeindefinanzreformgesetz). Der Gemeindeanteil wird für jedes Land 
nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter 
Berücksichtigung der Zerlegung nach Artikel 107 I Grundgesetz vereinnahmt werden. Mit 
Schreiben vom 02.08.2018 hat das Ministerium der Finanzen NRW im Vorfeld einer neuen 
Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils 
an der Einkommensteuer für die Jahre 2018, 2019 und 2020 gemeindescharfe Zahlen für die 
jeweiligen Gemeindezahlen übermittelt. Für die Planung des Etatansatzes des Jahre 2020 und 
der Folgejahre wurde analog des Vorjahres die Schlüsselzahl 0,0021611 verwendet.  

Der Haushaltsansatz basiert auf den Orientierungsdaten 2020 bis 2023 vom 05.08.2019 und 
wird mit rd. 20,1 Mio. € (Vorjahr 19,6 Mio. €) geplant.  
 
 
Umsatzsteueranteil 
 
Aufgrund der Änderung des Steuerrechts ist 1998 die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft 
worden. Als Ausgleich werden die Städte und Gemeinden seit 1998 mit einem Anteil an der 
Umsatzsteuer beteiligt. Genau wie für den Anteil an der Einkommensteuer hat Ministerium 
der Finanzen NRW im Vorfeld einer neuen Verordnung über die Ermittlung der 
Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Jahre 
2018, 2019 und 2020 gemeindescharfe Zahlen für die jeweiligen Gemeindezahlen übermittelt. 
Für die Berechnung des Umsatzsteueranteils der Stadt Kleve wurde wie im Vorjahr die 
Schlüsselzahl 0,002366339 zur Verteilung des Umsatzsteueranteils berücksichtigt. 
 
Nach den aktuellen Orientierungsdaten wird von einer Einnahme in Höhe von 4,2 Mio. € 
(Vorjahr 4,7 Mio. €) ausgegangen. 
 
 
 
Ausgleichszahlungen Familienlastenausgleich 
 
Die Kompensationszahlung soll die Verluste, die durch die Neuregelung des 
Familienlastenausgleichs entstanden sind, auffangen. Sie wird neben dem Anteil an der 
Einkommensteuer den Gemeinden als separate Zuweisung  vom Land überwiesen. Die 
Verteilsumme für das Jahr 2020 beträgt gem. den Orientierungsdaten 2020 - 2023 rd. 855 
Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Verteilmasse somit um 20 Mio. € an.  
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Der Haushaltsansatz 2020 in Höhe von 1,848 Mio. € wurde wie folgt kalkuliert:

1. Schlüsselzahl für Kleve   =         0,002161 
2. Verteilungssumme Grundbetrag NRW = 855.040.000 € 
3. Anteil der Stadt Kleve gerundet  =     1.848.000 € 

Vergnügungssteuer

Es wird wie im Vorjahr mit Erträgen i.H.v. 900.000 € gerechnet.

Zweitwohnungssteuer

Die Zweitwohnungssteuer ist eine örtliche Aufwandssteuer und betrifft alle Personen, die in 
einer Stadt eine Zweitwohnung bzw. Nebenwohnung innehaben. Die Bestimmung von Haupt- 
und Nebenwohnung richtet sich nach der Vorschrift des § 12 Melderechtsrahmengesetz des 
Bundes in Verbindung mit § 16 des Meldegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen:
Als Bemessungsgrundlage der Steuer dient die Jahresnettokaltmiete. Auf diese wird der vom 
Rat der Stadt Kleve festgelegte Prozentsatz angewendet. Durch die Zweitwohnungssteuer soll 
auch der Personenkreis an den Kosten der Stadt für die angebotene Infrastruktur beteiligt 
werden, der nicht bei den Schlüsselzuweisungen, der Investitions- und Sportpauschale oder 
beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berücksichtigt wird.

Die Zahl der steuerpflichtigen Fälle ist leicht steigend. Die hieraus resultierende Steuer 
beläuft sich wie im Vorjahr auf rd. 33.000 € (Vorjahr 29.000 €). Zudem wandeln betroffene 
Steuerzahler vermehrt ihren Nebenwohnsitz in den Hauptwohnsitz in Kleve um. Dies wird in 
den Folgejahren bei der Zuweisung von Schlüsselzuweisungen sowie dem Anteil an der 
Einkommensteuer berücksichtigt und zu höheren Erträgen führen. 

Beherbergungsabgabe

Ab dem 1.1.2016 wurde durch Ratsbeschluss die Beherbergungsabgabe eingeführt. Die 
Beherbergungssteuer ist eine örtliche Aufwandsteuer, wie zum Beispiel auch die Hunde- und 
Vergnügungssteuer. Aufwandsteuern sind Steuern auf die durch Vermögens- oder 
Einkommensverwendung für den persönlichen Lebensbedarf zum Ausdruck kommende 
besondere Konsumfähigkeit, beziehungsweise wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 
Steuerpflichtigen
Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinen Urteilen vom 11.07.2012 (Az. 9 CN 1.11; 9 CN 
2.11) bestätigt, dass eine Beherbergungssteuer – als örtliche Aufwandsteuer - rechtlich 
zulässig ist, allerdings mit der Maßgabe, dass nur die privat veranlassten Beherbergungen 
(Übernachtungen) einer Besteuerung unterliegen dürfen. 
Als weitere Abgrenzung zur zeitlich unbefristeten Umsatzsteuer wird in Kleve die 
Beherbergungssteuer während einer ununterbrochenen Beherbergungsdauer in einem 
Beherbergungsbetrieb nur für maximal zwei Monate erhoben. Darüber hinaus werden
Übernachtungen aufgrund teilnahmepflichtiger schulischer Veranstaltungen nicht besteuert.
Bemessungsgrundlage ist der vom Gast für die Beherbergung aufgewendete Betrag 
einschließlich Mehrwertsteuer. Auf Grund der Erfahrungen aus den Vorjahren wird mit 
Erträgen i.H.v. 70.000 € für das Jahr 2020 gerechnet. 
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Schlüsselzuweisung 

Schlüsselzuweisungen haben den Zweck, die fehlende eigene Steuerkraft auszugleichen. Die 
Differenz zwischen der sog. Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl multipliziert mit 
dem Faktor 0,9 ergibt die Höhe der Schlüsselzuweisung. Die für die Schlüsselzuweisung 2020 
maßgebliche Referenzperiode ist der 01.07.2018 bis 30.06.2019. Die Schlüsselzuweisung 
wird gem. den Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2020 - 2023 vom 05.08.2019 in 
Höhe von 38,418 Mio. € veranschlagt. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 erhält die Stadt 
Kleve somit rund 1,9 Mio. € mehr Schlüsselzuweisungen.  

Kreisumlage

Mit seinem Schreiben zur Einleitung des Verfahrens zur Herstellung des Benehmens gemäß § 
55 KrO NRW zur Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020 vom 15.07.2019 
hat der Kreis Kleve mitgeteilt, dass der Hebesatz der Kreisumlage für das Jahr 2020 wie im 
Vorjahr auf 29,86 % festgesetzt wird. Die Bemessungsgrundlage zur Ermittlung der 
Kreisumlage setzt sich aus der Schlüsselzuweisung des jeweiligen Haushaltsjahres sowie der 
Steuerkraftmesszahl aus der entsprechenden Referenzperiode zusammen. Im Vergleich zum 
Vorjahr sind sowohl die Schlüsselzuweisungen um rd. 1,9 Mio. € als auch die eigene 
Steuerkraft um rd. 1,97 Mio. im Vergleich zu der jeweiligen Vorreferenzperiode gestiegen. 
Unter  Berücksichtigung des Hebesatzes des Kreises Kleve von 29,86 % resultiert ein
Anstieg der Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,93 Mio. € auf rd. 26,65 Mio. €. 

   2018             2019 Plan            2020 Plan
Steuerkraftmesszahl   43.755.300 48.856.300           50.823.000 
Schlüsselzuweisungen  36.138.000 36.516.000           38.418.000 
Umlagegrundlagen   79.893.300 85.372.300           89.214.000 
Hebesatz des Kreises Kleve    29,44 %    29,86 % 29,86 % 
Kreisumlage  23. .  € 25.720.000 €       26.648.000 € 

Krankenhausinvestitionsumlage

Nach der Neufassung des § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 11. Dezember 2007 geändert durch das Gesetz vom 16. März 2010 sowie 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 14. Februar 2012 werden die Gemeinden an den im 
Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der 
förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 
in Höhe von 40 % beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird von dem Multiplikator in Höhe von 14,8502685386342 € je 
Einwohner ausgegangen. Die maßgebliche Einwohnerzahl zum beträgt lt. GFG 51.320.  

Der veranschlagte Haushaltsansatz 2020 beträgt somit 772.300 € (Vorjahr 716.300 €) 
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Sportpauschale

Nach der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz NRW vom 29.07.2019 
werden im Haushaltsjahr 2020 155.000 € für die Sportpauschale eingeplant. 

Schulpauschale

Gemäß 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz NRW vom 29.07.2019 wird 
ein Betrag i.H.v. 1.637.000 € für die Schulpauschale eingeplant.

Investiver Bereich

Allgemeine Investitionspauschale

Laut Modellrechnung erhält die Stadt Kleve eine Investitionspauschale i.H.v. rd. 2.623.000 €. 
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Produkt 01 01 – Politische Gremien und Sitzungsdienste

Die Fraktionszuwendungen belaufen sich auf 116.000 € und setzen sich aus allgemeinen 
Zuwendungen gemäß § 9 Abs.1 Buchstabe a) der Hauptsatzung in Höhe von rd. 22.000 € und 
dem Zuschuss für Fraktionsassistenten/innen gemäß § 8 Abs. 1 Buchstabe b) Hauptsatzung in 
Höhe von 94.000 € zusammen.
Für die Aufwandserstattung an das GSK werden 23.300 € bereitgestellt (Vj. 50.000 €). Der 
erhöhte Ansatz des Vorjahres ergab sich aus einer Bauunterhaltungsmaßnahme des GSK, die 
an die Stadt Kleve weiterberechnet wurde.  

Für die Sitzungsentschädigungen werden wie im Vorjahr 365.000 € eingeplant. 

Im investiven Bereich wird ein Pauschalansatz i.H.v. 1.000 € bereitgestellt. 

Produkt 01 02 -Verwaltungsführung

Für die Vertretung der Stadt nach Außen werden wie im Vorjahr 35.000 € zur Verfügung 
gestellt. Für Städtepartnerschaften stehen für das Jahr 2020 wiederum 15.000 € zur 
Verfügung. Für Zuschüsse an Dritte zur Pflege von Städtepartnerschaften werden 2.000 € 
eingeplant.

Die Förderung des Ehrenamtes wird mit 20.000 € veranschlagt. Eine Veranstaltung mit 
Bühnenprogramm zur Würdigung des Ehrenamtes „Kleve sagt Dankeschön“ soll 
durchgeführt werden.

Verfügungsmittel der Bürgermeisterin werden in Höhe von 9.500 € bereitgestellt (Vorjahr        
9.500 €). 

Produkt 01 05 – Zentrale Dienste

Für den Bürobedarf werden 48.000 € (Vj. 59.400 €) bereitgestellt. Für Bücher und 
Zeitschriften beträgt der Ansatz 39.000 € (Vj. 39.000 €). Die Kosten der Kantinenbetreuung 
betragen auf 23.000 € (Vorjahr 22.000 €). Der Ansatz für Portokosten beläuft sich auf
200.000 €. An Fernsprechkosten werden 110.000 € (Vorjahr 111.000 €) eingeplant.

Der Haushaltsansatz für Bekanntmachungen und Stellenausschreibungen beträgt wie im 
Vorjahr 105.000 €.

Für das E-Goverment der Stadt Kleve stehen 45.000 € zur Verfügung (Vj. 46.000 €). Hierin 
enthalten sind Aufwendungen für Relaunch und Weiterentwicklung der Homepage 
www.kleve.de sowie Kosten für die Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS).

Der Aufwand für die allgemeine Haftpflichtversicherung und die für 
Eigenschadensversicherung steigt um 3.000 € auf 195.000 €. Für diverse Mitgliedsbeiträge 
stehen rd. 57.200 € (Vorjahr 44.500  €) bereit. Der erhöhte Ansatz zum Vorjahr resultiert aus
einer zentralen Veranschlagung aller Mitgliedsbeiträge bei Produkt Zentrale Dienste.
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Mitgliedschaften bestehen derzeit bei: 

Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen 461,00 € 
Businessclub Kleve 892,50 €
Deutsche Kriegsgräberfürsorge 512,00 € 
Deutsche Verkehrswacht Kreis Kleve 51,00 € 
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht 1.461,00 € 
Euregio Rhein-Waal 12.500,00 € 
Fachverband der Kämmerer 18,00 € 
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. 50,00 € 
Fachverband der Standesbeamten 150,00 € 
Förderkreis Campus Kleve e.V. 120,00 € 
Förderverein Hochschule Rhein-Waal 230,00 € 
Förderverein NRW-Stiftung 241,50 € 
Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde 100,00 € 
Historischer Verein für den Niederrhein 21,00 € 
KGSt 2.700,00 € 
Kommunaler Arbeitgeberverband NRW 1.980,00 € 
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kleverland 250,00 € 
Liberation Route NRW e.V. 500,00 € 
Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz 60,00 € 
Städte- und Gemeindebund NRW 22.500,00 € 
Verband der Bibliotheken des Landes NRW 200,00 € 
Verein Niederrhein e.V. 75,00 € 
Verein Tiergarten e.V. 50,00 € 
Vereinigung der örtlichen Rechnungsprüfungen in NRW 15,00 € 
Verein Forum Personenstandspraxis e.V. 15,00 € 
DJH Landesverband Rheinland e.V. 512,00 € 
Rheinisches Landestheater 5.000,00 € 
IG der Städte mit Gastspieltheatern 500,00 € 
Kultursekretariat Gütersloh 3.600,00 € 
AGF's (Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher 
Städte) 2.500,00 € 

Im investiven Bereich werden für die Ersatzbeschaffung von Festwerten 251.500 € 
bereitgestellt. Hierin enthalten sind im Wesentlichen Auszahlungen für Büroinventar des 
Rathauses und der Lindenallee. Für die übrige Inventarbeschaffung stehen 37.000 € bereit. 
Hierin enthalten sind Auszahlungen u.a. für Headsets zur Telefonanlage, mobile Endgeräte, 
Wahlurnen, wartungsfreie Defibrillatoren sowie Auszahlungen für den Umbau der Infotheke 
des FB 50.

116



Produkt 01 06 - Personalmanagement 

Bei der Beamtenbesoldung wurde für das Jahr 2020 eine Erhöhung der Besoldung um 3,2 % 
berücksichtigt. Für die mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2023 beträgt die Erhöhung der 
Beamtenbesoldung 1,4 %. Für die Umlage 2020 für die Versorgungsempfänger sind 
2.903.000 € eingeplant (Vj. 2.787.600 €). 
Bei den tariflich Beschäftigten wurde laut Tarifabschluss eine Tariferhöhung um 3,09 bis 
zum 29.02.2020 eingerechnet. Ab dem 01.03.2020 beträgt die geplante Tariferhöhung 1,06 %.

Insgesamt ergeben sich für Personalaufwendungen folgende Ansätze: 

Plan 2019 Plan 2020
Beamtenbesoldung Aktive Beamte 4.632.000 € 4.729.300 €
Beiträge Versorgungskasse/Versorgungsempfänger 2.787.600 € 2.903.000 €
Beihilfe 700.000 € 700.000 €
Vergütung tarifliche Beschäftigte 13.815.700 € 14.570.500 €
Beiträge Zusatzversorgungskasse Beschäftigte 1.082.500 € 1.120.600 €
Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte 2.731.000 € 2.964.200 €

Die Planansätze für die Personalaufwendungen der Beamten und tariflich Beschäftigen 
wurden verursachungsgerecht auf die Produkte verteilt. 
Die Planansätze für die Pensionsrückstellungen sind dem Produkt 1601 Allgemeine 
Finanzwirtschaft zugeordnet. Nähere Erläuterungen hierzu sind an dieser Stelle zu finden. 

Für Aufwendungen für Fortbildung wurde ein Ansatz von 73.000 € (Vj. 76.500 €)
einkalkuliert Diese beinhalten neben den Fahrtkostenerstattungen für die Auszubildenden, 
Unterrichtsgeldern und Einstellungstests auch die Aufwendungen für die Fortbildungen der 
Führungskräfte.

An investiven Mitteln wurden für den Erwerb von KVR-Fonds Anteilen (ehemals die 
Freiwillige Zuführung zur Versorgungskasse) 97.000 € (Vorjahr 96.000 €) veranschlagt.

Produkt 01 09 – Technikunterstützende Informationsverarbeitung

Insgesamt sind 1.463.600 € (Vorjahr 1.368.500 €) für EDV- Kosten im Haushalt 2020 
veranschlagt. Diese sind verursachungsgerecht je Arbeitsplatz auf die Produkte aufgeteilt.  
Der Aufwand ist gegenüber dem Vorjahr erhöht, da die Paketpreise des Kommunalen 
Rechenzentrums Niederrhein voraussichtlich von 15,888 € auf 17,195 €, d.h. um 1,307 € je 
Einwohner ansteigen werden. Zudem ist die der Kostenberechnung zugrunde liegende 
Einwohnerzahl von 51.320 auf 51.845 angepasst worden. 

Die Aufwendungen für EDV im Produkt 0109 belaufen sich auf 282.900 € (Vj. 266.200 €).
Im Bereich der EDV-Aus- und Fortbildung wird ein Gesamtansatz von 31.500 € (Vorjahr 
51.000 €) benötigt. 

Im investiven Bereich werden 96.300 € für die Anschaffung von Servern, Software usw. 
sowie 138.500 € für den turnusmäßigen Austausch von Rechnern, Monitoren und Druckern
eingeplant.
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Produkt 01 11 - Organisationsangelegenheiten

Für Organisationsuntersuchungen zuzüglich weiterer kleinerer Beratungsleistungen werden 
100.000 € bereitgestellt (Vj. 75.000 €). 

Produkt 0202 –Bürgerbüro

Für Beschaffung von Ausweisen und Pässen werden Aufwendungen in Höhe von 270.000 € 
veranschlagt. Verwaltungsgebühren werden in Höhe von 431.000 € eingeplant. 

Produkt 0203 –Statistik und Wahlen

Im Jahr 2020 findet die Kommunal-/Integrationswahl statt. An Erträgen aus 
Kostenerstattungen der Gemeinden werden 12.000 € veranschlagt. Demgegenüber stehen 
Aufwendungen in Höhe von 50.000 €. 

Produkt 0405 – Archiv

Für die Anschaffung und Instandhaltung von Archivalien werden 50.000 € bereitgestellt. Das 
Archiv erhält einen Ansatz in Höhe von 1.500 € für Geschäftsbedürfnisse und Werbung.  
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Produkt 01 07 –Finanzmanagement, Kassen- und Rechnungswesen

Für die Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH (vormals 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Kleve mbH) wird ein Betriebskostenzuschuss in 
Höhe von 630.000 € (Vj. 600.000 €) eingeplant. Mit Berücksichtigung der im Wirtschaftsplan 
der Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH deklarierten eigenen Erträgen von 
80.000 € stehen insgesamt Mittel i.H.v.  710.000 € für das Jahr 2020 zur Verfügung. 

Im Produkt 107 wurden insgesamt folgende Zuschüsse berücksichtigt: 

Zuschussempfänger Summe
Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH 630.000 €
Verein Tiergarten e.V. 110.000 €
Technologiezentrum 90.000 €
Gelderse Poort 5.500 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve mbH 24.000 €
Stadtbuskonzept 400.000 €
Canisiushaus Donsbrüggen 2.500 €
Museum Koekkoek 25.000 €
Altrheinfähre 25.000 €
Betriebskostenzuschuss Theodor-Brauer-Haus 800.000 €

Für weitere Geschäftsaufwendungen und Bankgebühren werden in Summe 87.000 € (Vj. 
70.000 €) eingestellt. Für Beratungs-/Prüfungsleistungen durch Wirtschaftsprüfer im Rahmen 
der zu erstellenden Abschlüsse sowie sonstige steuerrechtliche Fragestellungen werden wie 
im Vorjahr 70.000 € kalkuliert. 

Produkt 01 12 - Liegenschaften

Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken werden auf 980.000 € geschätzt. Die 
Einzahlungen hierfür betragen rd. 1.4 Mio. € und beinhalten Verkaufserlöse aus der 
Grundstücksveräußerung von Gewerbeflächen und Grundstücken zur Wohnbebauung. Für 
den Ankauf von Grund und Boden stehen 2.000.000 € zur Verfügung. 30.000 € werden für 
Abbruchkosten und 50.000 € für Kleinmaßnahmen einkalkuliert. Die Beiträge und ähnliche 
Entgelte – hierzu zählen Erschließungsbeiträge und Beiträge nach § 8 KAG-  werden mit
750.000 € veranschlagt. 

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen werden wie im Vorjahr  
20.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens werden 
120.000 € (Vorjahr 120.000 €) berücksichtigt.
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Fachbereich 30

Recht, Personenstand und Vergaben
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Produktstruktur

Produktbereich Produkt

01 Innere Verwaltung
0110 Recht

0113 Vergabestelle

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Personenstandswesen

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
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Produkt 0110 - Recht

Für Rechtstreite wurden Aufwendungen i.H.v. 30.000 € geplant. 

Produkt 0113 - Vergabestelle

Die Aufwendungen für dieses Produkt setzen sich im Wesentlichen aus den Personalkosten in 
Höhe von 150.300 €, Aufwendungen für EDV i.H.v. 5.200 € sowie Fortbildungskosten in
Höhe von 500 € zusammen. 

Produkt 1302 - Friedhöfe

Die Aufwandserstattungen an die USK belaufen sich auf 885.000 €. Es werden 695.900 € 
Bestattungsgebühren eingeplant. An Ruherechtsentschädigungen werden 12.000 € 
veranschlagt.
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Fachbereich 32

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
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Produktstruktur

Produktbereich Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und

Ordnung, Gewerbewesen,  
Verkehrsangelegenheiten

0205 Brandbekämpfung und
Bevölkerungsschutz
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Produkt 0201 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen und Verkehrs-
angelegenheiten

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Gebühren) wird mit Einnahmen in 
Höhe von rd. 1.187.000 € (Vorjahr 1.263.500 €) gerechnet. Diese setzen sich zusammen aus 
Verwaltungsgebühren im Bereich Gewerbe und Verkehr mit 127.000 €, Benutzungsgebühren 
für die Nutzung von städtischen Wohnräumen in Höhe von 45.000 €, Benutzungsgebühren für 
Wohnmobilstellplätze von 17.500 € sowie Parkgebühren in Höhe von rund 900.000 €
(Vorjahr 980.000 €). Aufgrund des Wegfalls von Parkplätzen auf dem Minoritenplatz 
(Errichtung der Wallgrabenzone), an der Minoritenstraße sowie im Bereich des 
Stadthallenumfeldes (Neugestaltung) wird angenommen, dass weniger Parkgebühren 
eingenommen werden.

Für Sondernutzungserlaubnisse wird mit Einnahmen in Höhe von 42.000 € gerechnet. Die 
Standgebühren für Kirmesmärkte und ähnliches werden mit 55.500 € eingeplant. Es handelt 
sich hier um die voraussichtlichen Nutzungsgebühren für die Kirmesmärkte in Kleve, 
Materborn, Rindern, Kellen und Reichswalde sowie den Standgebühren für die
Wochenmärkte. Der Ansatz für die Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder wird mit 565.000
€ geplant.

Für ordnungsbehördliche Maßnahmen ist ein Ansatz in Höhe von 176.000 € angesetzt. 
Alleine für Bestattungen ist hier ein Betrag i.H.v. 90.000 € einkalkuliert. In § 8 Abs. 1 Satz 1 
Bestattungsgesetz ist eine Rangfolge der zur Bestattung verpflichteten Hinterbliebenen 
enthalten. Kommt der Bestattungspflichtige seiner Verpflichtung nicht oder nicht rechtzeitig 
nach, hat die örtliche Ordnungsbehörde der Gemeinde, auf deren Gebiet der Tod eingetreten 
oder die oder der Tote gefunden worden ist, die Bestattung zu veranlassen (§ 8 Abs. 1 Satz 2 
Bestattungsgesetz NRW). In der Praxis kommt es immer häufiger vor, dass Hinterbliebene 
ihrer Bestattungspflicht nicht nachkommen bzw. diese ablehnen. Die örtliche 
Ordnungsbehörde nimmt dann auf der Grundlage des § 8 Abs. 1 Satz 2 Bestattungsgesetz eine 
Ersatzvornahme vor und richtet an den zur Bestattung Verpflichteten einen Bescheid auf der 
Grundlage des § 77 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW. Weiter werden aus 
diesem Ansatz die Maßnahmen bestritten, die für die Beseitigung von Bombenfunden 
anfallen. Der Ansatz ist somit ein schwer kalkulierbarer, da weder kalkuliert werden kann wie 
viele Verstorbene bestattet noch wie viele Bomben geräumt werden müssen.  Für laufende 
Wartungen und anfallende Reparaturarbeiten werden 15.000 € im Bereich des 
Hochwasserschutzes bereitgestellt. 

Produkt 0205 – Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Die privatrechtlichen Erträge in Höhe von 10.000 € beziehen sich auf die Kostenerstattungen 
von Einsätzen der Feuerwehr. Für die Unterhaltung der Geräte und Einrichtungen werden 
insgesamt 90.000 € bereitgestellt. Für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der 
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kleve werden 88.000 € zur Verfügung gestellt. Aus diesem 
Ansatz werden Kosten für Lehrgangsteilnahmen am Institut der Feuerwehr in Münster, 
Zuschüsse zu dem Erwerb von (Boots-)Führerscheinen, Kosten für die Ausbildung vor Ort 
sowie Kosten für die Heißluftausbildung bestritten. Zuweisungen an den 
Kreisfeuerwehrverband und an die Feuerwehr sind mit 21.000 € etatisiert. Für weitere 
Aufwendungen wie Erstattung Verdienstausfall, Aufwandsentschädigungen usw. stehen rund 
46.000 € zur Verfügung. Für die Unfallversicherung fallen rund 43.000 € an. Für die 
Neuaufstellung der Brandschutzbedarfsplanes werden vorsorglich 5.000 € bereitgestellt. Da 
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nicht klar ist, ob der Brandschutzbedarfsplan abschließend im Jahr 2019 erstellt werden kann, 
werden die Mittel auch im Jahr 2020 bereitgestellt. 

Im investiven Bereich wird mit einer Zuwendung aus der Feuerwehrpauschale i.H.v.
107.000 € gerechnet. Für die individuelle Ausrüstung der Feuerwehrkräfte stehen 305.000 €
an Festwertersatzbeschaffung zur Verfügung. Dieser Betrag dient zur Umsetzung des 
Arbeitsgruppenergebnisses „Persönliche Schutzausrüstung“ (PSA) und zur Neubeschaffung
der Dienstkleidung gem. Erlass NRW. Weiterhin wurde für die Beschaffung von 
Arbeitsmitteln für das Service Center an der Brabanter Straße 67.400 € eingeplant, für die 
allgemeine Inventarbeschaffung wird ein Betrag i.H.v. 170.000 € etatisiert. Desweiteren 
stehen für Digitalfunk Mittel in Höhe von 20.000 € zur Verfügung. Für die Einrichtung der 
Gerätehäuser steht ein Betrag von 15.000 € bereit. 
Lt. Entwurf des Brandschutzbedarfsplanes (BSBP) und des vorherigen BSBP sind insgesamt 
Fahrzeugbeschaffungen i.H.v. 1.700.000 € im Jahr 2020 mit Sperrvermerk zugunsten des 
Rates geplant. Es handelt es sich um folgende Maßnahmen:  

Bisher
bereitgestellt

Ansatz HHPL 
2020

Bereitstellung 
insgesamt

Ersatzbeschaffung von 5 MLF
(Keeken, Düffelward, 
Schenkenschanz, Wardhausen-Brienen 
und Donsbrüggen)

0,00 € 1.400.000 € 1.400.000 € 

Beschaffung eines Einsatzleitwagens 0,00 € 80.000 € 80.000 € 

2 Kommandowagen 0,00 € 100.000 € 100.000 € 

Beschaffung von zwei Booten 0,00 € 120.000 € 120.000 € 

Für die Ersatzbeschaffung von drei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen i.H.v. 1.260.000 
und der Beschaffung von zwei Wechselladerfahrzeuge i.H.v. 400.000 € wurde eine 
Verpflichtungsermächtigung i.H.v. insgesamt 1.660.000 € für das Jahr 2020 eingeplant.

Für die Einrichtung der Gerätehäuser wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 45.000 € 
für das Jahr 2020 eingeplant. 
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